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Niederschrift 
 

über die 3. Sitzung der Gemeindeversammlung Witsum am Mittwoch, dem 11.12.2013, im 
Trauzimmer der Amtsverwaltung. 

Anwesend sind: Dauer der Sitzung: 20:00 Uhr - 21:55 Uhr 
 
 Stimmberechtigte Mitglieder 
Herr Ernst Asbahr   
Frau Marianne Asbahr   
Herr Cornelius Daniels Bürgermeister  
Herr Peter Heidkamp 2. stellv. Bürgermeister  
Frau Inka Kluge   
Herr Wolfgang Kluge   
Frau Kirsten Ohlsen-Rörden   
Herr Olaf Rörden 1. stellv. Bürgermeister  
 von der Verwaltung 
Frau Renate Gehrmann   
 

Entschuldigt fehlen: 

Tagesordnung: 

 1 .  Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfä-
higkeit 

 2 .  Anträge zur Tagesordnung 
 3 .  Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung von Tagesordnungspunkten 
 4 .  Einwendungen gegen die Niederschrift über die 2. Sitzung (öffentlicher Teil) 
 5 .  Bericht des Bürgermeisters 
 6 .  Beschaffung eines neuen Feuerwehrlöschfahrzeuges für die Gemeinde Borgsum 

hier: Anerkennung der Notwendigkeit 
 7 .  6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Utersum hier: Beteiligung der 

Nachbargemeinden 
 8 .  Bebauungsplan Nr. 9 der Gemeinde Utersum hier: Beteiligung der Nachbargemeinden 
 9 .  Beteiligung der Gemeinden hinsichtlich der Erlaubnisse und Bewilligungen zur Aufsu-

chung bzw. Förderung von Kohlenwasserstoffen 
hier: Beschlussvorschlag der Bürgerinitiative "Kein CO2-Endlager" 
Vorlage: Wit/000043 

 10 .  Verschiedenes 
 
 1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der Be-

schlussfähigkeit 
  

Bürgermeister Daniels begrüßt die Anwesenden, stellt die Beschlussfähigkeit sowie die 
form- und fristgerechte Einladung fest und eröffnet die Sitzung. 
 
 

 2. Anträge zur Tagesordnung 
  

Im öffentlichen Teil soll die Tagesordnung um die Punkte 7 „6. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Gemeinde Utersum“, 8 „Bebauungsplan Nr. 9 der Gemeinde Uter-
sum“ und 9 „ Beteiligung der Gemeinden hinsichtlich der Erlaubnisse und Bewilligungen 
zur Aufsuchung bzw. Förderung von Kohlenwasserstoffen“ und im Nichtöffentlichen Teil 
um den Punkt 13 „Jahresabschluss der Föhr Tourismus GmbH per 31. Dezember 2012“ 
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ergänzt werden. 
Die Gemeindeversammlung stimmt der Aufnahme der o.g. Tagesordnungspunkte ein-
stimmig zu. 
 
 

 3. Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung von Tagesordnungspunk-
ten 

  
Da überwiegende Belange des öffentlichen Wohls sowie berechtigte Interessen Einzel-
ner es erforderlich machen, werden die Tagesordnungspunkte 11 bis 15 nichtöffentlich 
beraten. 
 
 

 4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die 2. Sitzung (öffentlicher Teil) 
  

Es gibt keine Einwände gegen Form und Inhalt der Niederschrift der letzten Sitzung. Die 
Niederschrift gilt somit als genehmigt. 
 
 

 5. Bericht des Bürgermeisters 
  

Bürgermeister Daniels gibt einen Überblick über die Sturmschäden. 
 
Der Weihnachtsbaum steht. Zum Schutz sollte ein Drehstabzaun in Höhe von etwa 80 
cm kurzfristig angeschafft und angebracht werden. Hierfür entstehen Kosten von etwa 
300 €. Die Gemeindeversammlung ist sich einig, dass die Maßnahme schnellstmöglich 
umgesetzt werden sollte. 
 
Am Toilettenhaus sind zwei morsche Bretter zu reparieren. An der Bushaltestelle ist 
eine defekte Dachpfanne auszutauschen. 
 
Durch den Sturm wurde ein Verkehrsschild demoliert. Dieses ist ebenfalls zu reparieren. 
 
Mittlerweile sind die Motive für den Stromkasten eingetroffen Inka Kluge, Kirsten Rörden 
und Peter Heidkamp werden bis zur nächsten Sitzung 3 Motive auswählen und diese 
vorstellen. 
 
Am 03.01.2014 findet wieder Preisskat statt. 
 
Auf Nachfrage wird erklärt, dass bezüglich der Aufstellung eines Bebauungsplanes 
noch kein Gespräch mit der Landesplanung stattgefunden hat. 
 
 

 6. Beschaffung eines neuen Feuerwehrlöschfahrzeuges für die Gemeinde Borgsum 
hier: Anerkennung der Notwendigkeit 

  
Der stellv. Wehrführer Sven Martens erläutert, dass das vorhandene Feuerwehrfahr-
zeug mittlerweile 25 Jahre alt und vor der nächsten HU durch ein neues Fahrzeug zu 
ersetzen sei. Der Ausschuss hat sich für ein MLF (90 Punkte) ausgesprochen, der Be-
darf läge jedoch gemäß Feuerwehrbedarfsplan bei lediglich 64 Punkten. 
 
Die Förderhöchstbeträge für die in Frage kommenden Fahrzeuge sind wie folgt: 
 
TSF:  85.500 € 
TSF-W: 121.000 € 
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MLF:  171.000 €. 
 
Der Förderanteil liegt voraussichtlich bei 20%, seitens der Immobiliengilde wird mit ei-
nem Zuschuss in Höhe von 5.000 € gerechnet, der Anteil der Gemeinde Witsum beläuft 
sich auf 12%. Zusätzlich soll Spendenwerbung betrieben werden. 
 
Nach längerer Diskussion spricht sich die Gemeindeversammlung dafür aus, dass die 
Gemeinde Borgsum noch im Jahr 2013 einen Antrag auf Förderung zur Beschaffung 
eines MLF für das 2014 stellt. Als Begründung für die Bedarfsüberschreitung wird ange-
führt, dass bei der Aufstellung des Bedarfsplanes Beherbergungsbetriebe und Über-
nachtungszahlen nicht ausreichend berücksichtigt worden sind. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
Die Gemeinde Witsum beteiligt sich an den Kosten zur Beschaffung eines MLF. Die 
Gemeinde Borgsum soll noch in 2013 einen Antrag auf Förderung zur Beschaffung ei-
nes MLF im nächsten Jahr stellen. 
 
 

 7. 6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Utersum hier: Beteiligung 
der Nachbargemeinden 

  
Die vorgelegte Planung wird zur Kenntnis genommen. Es bestehen einstimmig keine 
Anregungen und Bedenken. 
 
 

 8. Bebauungsplan Nr. 9 der Gemeinde Utersum hier: Beteiligung der Nachbarge-
meinden 

  
Die vorgelegte Planung wird zur Kenntnis genommen. Es bestehen einstimmig keine 
Anregungen und Bedenken. 
 
 

 9. Beteiligung der Gemeinden hinsichtlich der Erlaubnisse und Bewilligungen zur 
Aufsuchung bzw. Förderung von Kohlenwasserstoffen 
hier: Beschlussvorschlag der Bürgerinitiative "Kein CO2-Endlager" 
Vorlage: Wit/000043 

  

In Schleswig-Holstein werden derzeit für Gesteinsformationen unterhalb großer Teile 
der Landesfläche Aufsuchungserlaubnisse und -bewilligungen erteilt. Zahlreiche Ge-
nehmigungen stehen derzeit noch aus und es ist nicht bekannt, welche Kreise und Ge-
meinden betroffen sein werden.  

Obwohl vom Gesetzgeber ausdrücklich gefordert, wurden die Gemeinden bisher nicht, 
die Kreise nur unzureichend beteiligt. Durch den Druck der Bürgerinitiativen und die 
ersten Verabschiedungen der Beschlussvorlage durch Gemeinden und Wasserverbän-
de sah sich Minister Habeck am 01.10.2013 veranlasst, auch die Gemeinden in Zukunft 
zu beteiligen. Die Auswirkungen dieser Beteiligungen hängen jedoch entschei-
dend davon ab, ob die Gemeinden und Kreise ihre Rechte auch nachdrücklich 
einfordern. Deshalb sollten möglichst viele Städte, Gemeinden und Kreise diese Be-
schlussvorlage verabschieden, um kommunale Rechte zu sichern, unser Grundwasser 
zu schützen und Fracking zu verhindern. 

Die Bürgerinitiative „Kein CO2-Enlager“ hat daher den folgenden Text zur Beschluss-
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fassung in den Städten und Gemeinden über den Kreis Nordfriesland weitergeleitet: 

In Schleswig-Holstein sind für mindestens 20% der Landesfläche Erlaubnisse und Be-
willigungen zur Aufsuchung bzw. Förderung von Kohlenwasserstoffen beantragt und 
teilweise erteilt worden, weitere könnten folgen. Diese bergrechtlichen Genehmigungen 
erfolgten ohne Beteiligung der betroffenen Kommunen, obwohl die Gemeinden zu den 
Behörden gehören, zu deren Aufgaben die Wahrnehmung öffentlicher Interessen im 
Sinne des § 11 Nr. 10 BBergG gehört und denen deshalb gemäß § 15 BBergG vor der 
Entscheidung über die Verleihung einer Bergbauberechtigung Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu geben ist (BVerwG, 15.10.1998, 4 B 94/98). Dies gilt insbesondere dann, 
wenn das Ergebnis der Sachentscheidung dem materiellen Recht nicht entspricht, ins-
besondere, wenn wesentliche Teile des Gemeindegebiets einer durchsetzbaren eige-
nen Planung entzogen oder gemeindliche Einrichtungen erheblich beeinträchtigt werden 
(vgl. BverwG, Urteile vom 16.12.1988 – BverwG 4 C 40.86 – BverwGE 81, 95 (BverwG 
16.12.1988 – 4 C 40/86), vom 15.12.1989 – BverwG 4 C 36.86 – BverwGE 84, 209 und 
vom 27.03.1992 – BverwG 7 C 18.91 – BverwGE 90, 96). Hierbei genießt die gemeind-
liche Planungshoheit den Schutz des Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG. Für die Notwendigkeit 
der Beteiligung der Gemeinden gelten die Vorschriften des VwVfG. § 54 Abs. 2 BBergG 
regelt speziell eine Beteiligungspflicht der Gemeinden, wenn deren Aufgabenbereich 
berührt ist. Die Beteiligungsschwelle ist sehr niedrig anzusetzen, und es steht der Berg-
behörde nicht zu, eine Bewertung der Betroffenheit der Gemeinden vorzunehmen. Die 
Gesamtheit der betroffenen Gemeinden eines beantragten Gebiets (es reichen ca. 80% 
nach geltender Rechtslage), kann sich dabei zu einer Interessengemeinschaft zusam-
menschließen und muss angehört werden. 

Im Kreis Plön erfolgten vom November 2009 bis März 2010 seismische Untersuchun-
gen der Fa. RWE Dea AG, für die ohne Beteiligung der betroffenen Kommunen ein Be-
triebsplanverfahren erfolgte. 

Die Erlaubnisverfahren bzw. die Erteilung der Erlaubnisse haben über § 12 Abs. 2 
BBergG eine zumindest indirekte Bindungswirkung für bergrechtliche Bewilligungen. Die 
Bewilligung darf danach u.a. nur dann versagt werden, wenn die Tatsachen, die die 
Versagung rechtfertigen, erst nach der Erteilung der Erlaubnis eingetreten ist. Es dürfen 
somit keine Tatsachen mehr berücksichtigt (oder von den ggf. erst bei der Bewilligung 
beteiligten Gemeinden vorgebrachten) werden, die in ihren Konturen bei der Entschei-
dung über die Erlaubnis bereits erkennbar waren oder bei entsprechender Nachfor-
schung hätten erkennbar sein müssen (siehe hierzu Boldt/Weller zu §12 BbergG Rz. 9). 
Eine erteilte Erlaubnis unterliegt dem Schutz des Art. 14 GG. Deshalb wäre eine Anhö-
rung erst nach Erlaubniserteilung für Einwendungen der Gemeinden in der Regel obso-
let. 

Die in Schlewig-Holstein erteilten Erlaubnisse und Genehmigungen erfolgten nach der-
zeitigem Kenntnisstand rechtswidrig. Es widerspricht den Zielen des BBergG, eine Er-
laubnis zu erteilen, wenn wesentliche Teile des vom Antragsteller zu vertretenden Ar-
beitsprogramms nicht zulassungsfähig sind und dadurch die Aufsuchung nicht begon-
nen, nicht fortgesetzt oder nicht beendet werden kann. Somit bestand ein zwingender 
Versagensgrund des § 11 Nr. 3 BBergG. 

Zu den konträr zum Bergbauvorhaben stehenden öffentlichen Interessen gehören laut 
BverwG, 15.10.1998, Az.: 4 B 94/98 beispielsweise die Erfordernisse: 

- des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 

- der Raumordnung und 

- des Gewässerschutzes.   
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Durch die in Schleswig-Holstein geplanten Aufsuchungen und Förderungen von Koh-
lenwasserstoffen, auch in dem nur durch Fracking erschließbaren Posidonienschiefer 
und von Sandsteinschichten mit geringer Durchlässigkeit, sind durchgängig erhebliche 
negative Einwirkungen auf Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu 
erwarten. Ein sicherer störungsfreier Betrieb derartiger Anlagen ist derzeit nicht möglich, 
wie die zahlreichen Schadensereignisse im Zusammenhang mit der Kohlenwasser-
stoffförderung in den USA, aber auch in Deutschland zeigen. Bei Anwendung der Fra-
cking-Technik wäre zudem ein engmaschiges Netz an Bohrstationen nötig, die zu meh-
reren Anlagen je Quadratkilometer mit jeweils ca. einem Hektar asphaltierter/betonierter 
Fläche nebst Zufahrten notwendig machen würde. Dies würde einen unzulässigen Ein-
griff in die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege bedeuten und führt 
zwangsläufig zu einem Versagensgrund. 

Für die bei einer Förderung von Kohlenwasserstoffen großen anfallenden Mengen an 
Formationswasser, das stark radioaktiv ist – Radium-226 u.a. -  und große Mengen an 
Quecksilber sowie Benzol u.a. enthält, gibt es bis heute keine wirtschaftliche Möglichkeit 
der Wiederaufbereitung. Da eine Verpressung von derart großen Mengen an Formati-
onswasser nicht zugelassen werden darf, wäre von vorne herein ersichtlich, dass eine 
ordnungsgemäße, wirtschaftliche Förderung nicht möglich ist. Auch das ist ein zwin-
gender Versagensgrund. 

Derzeit erfolgt für die gesamte Landesfläche Schleswig-Holsteins ein Raumordnungs-
verfahren. Vor Abschluss dieses Verfahrens sind bergrechtliche Erlaubnisse und Bewil-
ligungen nicht zulässig, da sie die geplante Raumordnung einschränken können. Für 
den für die Aufsuchung und Förderung von Kohlenwasserstoffen notwendige Lkw-
Verkehr sind insbesondere auch die Kommunen planungsberechtigt, so dass deren 
Planungshoheit betroffen ist, ohne berücksichtigt worden zu sein. 

Bei seismischen Untersuchungen, Fracking und der Gasförderung werden mit hoher 
Wahrscheinlichkeit Erdbeben erzeugt, die im Norden Niedersachsens bereits die Stärke 
von 4,5 auf der Richterskala erreicht haben und auch noch in rund 100 km Entfernung 
Gebäudeschäden verursacht haben. Weder die Wasserversorgungsleitungen, Abwas-
ser- und Regenwasserkanäle, historische Bausubstanz noch die Deichanlagen sind für 
Erdbeben der Stärke 4,5 auf der Richterskala ausgelegt. Da sich mehrere derartige 
Bauwerke flächendeckend in kurzer Entfernung zu allen Erlaubnis- und Bewilligungsfel-
dern Schleswig-Holsteins befinden, stehen in jedem beantragten Feld für die gesamte 
Fläche überwiegende öffentliche Interessen einer Erlaubnis entgegen. 

§ 12 WHG regelt die materiellen Zulassungsvoraussetzungen für die Erteilung einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis. Nach Abs. 1 ist die Erlaubnis zwingend zu versagen, wenn 
schädliche Gewässer Veränderungen zu erwarten sind. Die Behörde hat in diesem Fall 
kein Ermessen. Gefordert ist eine vorsichtige Prognose. Wenn nach menschlicher Er-
fahrung und nach dem Stand der Technik nicht von der Hand zu weisen ist, dass es zu 
einem Schadenseintritt kommen könnte, muss die wasserrechtliche Erlaubnis versagt 
werden. Das gilt auch für die unechte Gewässerbenutzung nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 WHG. 
Für die wasserrechtliche Bewertung von Vorhaben jeglicher Art gilt der Amts Ermitt-
lungsgrundsatz, der eine Behördenbeteiligung nahe legt. Zu den zu beteiligenden Be-
hörden gehören auch die Kommunen, da zumindest die Möglichkeit der Berührung ihrer 
Planungshoheit gegeben ist. In Schleswig-Holstein beziehen die meisten Kommunen ihr 
Wasser aus eigenen Wasserwerken, die meist innerhalb oder am Rand der Gemeinden 
liegen. Hinzu kommen zahlreiche Brunnenanlagen für Privathaushalte, Gewerbe und 
Landwirtschaft. Hier gilt der wasserrechtliche Besorgnisgrundsatz uneingeschränkt, und 
zwar nicht nur im wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren, sondern auch im bergrechtli-
chen Betriebsplanzulassungsverfahren. 

Die Wasserbehörde muss nach Form und Inhalt uneingeschränkt mit der von der Berg-
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behörde in Aussicht genommenen Entscheidung einverstanden sein, was voraussetzt, 
dass ihr die Unterlagen so vollständig vorliegen müssen, dass ihr eine ordnungsgemä-
ße eigene Prüfung möglich ist. 

Alle derzeit vorliegenden Gutachten in Deutschland fordern ein Fracking-Moratorium für 
die kommerzielle Erdöl- und Erdgasgewinnung, bis grundlegende Sicherheitsbedenken 
ausgeräumt wurden. 

 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
Beschluss: 

Die Landesregierung wird aufgefordert: 

1. Die betroffenen Kommunen und Kreise bereits vor der Erteilung von bergrechtli-
chen Genehmigungen zu beteiligen. 

2. Die Wasserbehörde anzuweisen, den wasserrechtlichen Besorgnisgrundsatz un-
eingeschränkt zu beachten. Der Wasserschutz muss höchste Priorität behalten. 

3. Die Möglichkeiten des Abfallrechtes und des Bodenschutzes bei bergrechtlichen 
Genehmigungen vollumfänglich auszuschöpfen, um Umweltgefährdungen zu 
vermeiden. 

4. Für entstehende Schäden als Auflage eine Beweislastumkehr vorzusehen. Daher 
sind vor der Betriebsplangenehmigung alle gefährdeten Gebäude, Trinkwasser-, 
Abwasser- und Regenwasserleitungen sowie sonstige gefährdete Bauwerke in ih-
rem derzeitigen Zustand zu dokumentieren. Nach seismischen Ereignissen gilt 
das gleiche für nicht einsehbare Bauwerke. Die Kosten trägt der Antragstel-
ler/Rechteinhaber. 

5. Bei zukünftigen bergrechtlichen Genehmigungen eine ausreichende Sicherheits-
leistung von den Antragstellern zu fordern (§ 56 Abs. 2 BBergG). Als ausreichend 
wird z.B. eine Bankgarantie oder Versicherung angesehen, die sowohl mögliche 
Schäden an der Infrastruktur, wegfallende Steuereinnahmen und Gebühren sowie 
die Wiederherstellung beschädigter Gebäude, Gewässer und Landschaften voll-
ständig ersetzen kann.  

6. Für alle Antragsteller bergrechtlicher Genehmigungsverfahren eine Wirtschaftlich-
keitsprüfung durchführen zu lassen und solchen Antragstellern jedwede Geneh-
migung zu verweigern oder zu entziehen, die weder über ausreichendes Eigenka-
pital verfügen, um etwaige Schäden beseitigen zu können, noch eine ausreichen-
de Sicherheitsleistung erbracht haben. 

7. Fracking in jeder Form so lange zu verbieten, bis ein wissenschaftlicher und tech-
nischer Stand erreicht ist, der Gefahren durch diese Technik sicher ausschließen 
kann. 

8. Antragstellern jedwede Genehmigung zu verweigern oder wieder zu entziehen, 
die in den letzten drei Jahren für Unfälle bei Tiefenbohrungen, undichte Bohrlö-
cher, auslaufendes Flow-back oder Formationswasser verantwortlich sind. Hier ist 
die notwendige Zuverlässigkeit und Fachkunde offensichtlich nicht gegeben (§ 11 
Abs. 6 BBergG). 

9. Für jede Bergbautätigkeit in Schleswig-Holstein über den gesamten Zeitraum und 
eine angemessene Nachbeobachtungszeit eine umfassende, unabhängige, wis-
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senschaftliche Überwachung anzuordnen (§ 66 Abs. 5 BBergG). 

10. Keine Genehmigungen für das Verpressen von Flow-back und Formationswasser 
in den Untergrund zu erteilen. Bereits erteilte Genehmigungen sind, soweit zuläs-
sig, zu widerrufen. Keinesfalls dürfen derartige Genehmigungen verlängert oder 
erweitert werden. 

11. Die Gemeinde Witsum nimmt die Landesregierung für alle Schäden im Zusam-
menhang mit bergrechtlichen Genehmigungen in Haftung, wenn die Gemeinde 
nicht im vollen Umfang nach Recht und Gesetz im Vorwege beteiligt wurde oder 
Genehmigungen unter Verstoß gegen geltendes Recht erteilt wurden. 

12. Die zuständigen Behörden für bergrechtliche Zuständigkeiten rechtlich einwand-
frei festzulegen. Nachdem das MELUR auch für Bergrecht zuständig ist, soll das 
LLUR zuständiges Bergamt werden, um eine Überwachung der Bergbautätigkei-
ten in Schleswig-Holstein zu ermöglichen. Hierfür ist es entsprechend auszustat-
ten.  

13. Auf Bundesebene darauf hinzuwirken, dass das Wasser- und Bergrecht aufeinan-
der abgestimmt werden und das Bergrecht modernisiert wird. 

Der Bürgermeister der Gemeinde Witsum wird ermächtigt, diese Interessen der Ge-
meinde Witsum gegenüber der Landesregierung zu vertreten. 

 
 10. Verschiedenes 
  

Es liegen keine Wortmeldungen vor. 
 
 
 

 
Cornelius Daniels Renate Gehrmann 
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